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Frage des Tages: Muss ich wegen des Brexit meine
Versandkostenangaben anpassen?

Mit Ablauf des 31.01.2020 ist das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union ausgetreten.
Wenngleich bis zum 31.12.2020 eine Übergangsfrist gilt, binnen derer das Vereinigte Königreich faktisch
noch wie ein Mitgliedsstaat der EU behandelt wird, ist das Vereinigte Königreich jedoch seit dem
01.02.2020 kein EU-Mitgliedsstaat mehr. Inwiefern betrifft diese Änderung nun Onlinehändler, die ihre
Waren auch in das Vereinigte Königreich versenden?

Die Grundregel ist, dass ein Onlinehändler bezifferte Versandkosten für jedes von ihm bediente
Lieferland angeben muss, sofern denn solche anfallen. Das Mitteilen erst im Laufe der Bestellung bzw.
auf Anfrage ist nicht zulässig. Wer Versandkosten nur auf Anfrage benennt, wird schnell Opfer einer
Abmahnung.

Ein Problem besteht durch den Austritt des Vereinigten Königreichs in der Praxis: Gerade Händler, die
europaweit liefern, geben die Versandkosten oft „gruppiert“ an. Z.B. Deutschland 5,90, restliche EU-
Länder 9,90“.

Wer nun seit dem 01.02.20 die für einen Versand in das Vereinigte Königreich anfallenden
Versandkosten noch der Gruppe „EU“, „Europäische Union“, „EU-Mitgliedsstaaten“ oder dergleichen
zuordnet, geht dies strenggenommen falsch an. Denn das Vereinigte Königreich ist seitdem ja gar nicht
mehr dieser Gruppe zuzuordnen, so dass – genau betrachtet – ein solcher Händler dann für den von ihm
angebotenen Versand in das Vereinigte Königreich gar keine Versandkosten benennt (und in der Folge
dafür abgemahnt werden könnte).

Praxistipp: Wenn Sie (auch) in das Vereinigte Königreich liefern und dabei Versandkosten anfallen,
dann achten Sie darauf, die Versandkosten für den Versand in das Vereinigte Königreich auch
anzugeben. Seit dem 01.02.20 ist es nicht mehr empfehlenswert, die Versandkosten für das Vereinigte
Königreich in eine Gruppe „EU“ / „Europäische Union“  einzuordnen.

Korrekt wäre seitdem etwa:

“
”

"Versandkosten: Deutschland 5,90, restliche EU-Länder sowie Vereinigtes Königreich 9,90"

Sie möchten abmahnfrei im Internet verkaufen? Sichern Sie sich kostengünstig mit den Schutzpaketen
der IT-Recht Kanzlei ab!

https://www.it-recht-kanzlei.de/agb-starterpaket.php?partner_id=84
https://www.it-recht-kanzlei.de/agb-starterpaket.php?partner_id=84


it-recht 
kanzlei 
münchen

Copyright © | IT-Recht Kanzlei München | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | Tel. + 49 (0)89 13014330 | Fax +49 (0)89 130143360

Autor:
RA Nicolai Amereller
Rechtsanwalt

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	Frage des Tages: Muss ich wegen des Brexit meine Versandkostenangaben anpassen?

